
Müssen Sie Erbschaftsteuer zahlen -  
und wenn ja: in welcher Höhe? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wenn Sie Vermögensgegenstände, wie etwa eine Immobilie, erben oder geschenkt bekommen, fällt grund-
sätzlich Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer an. Die Höhe der Steuer hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Zunächst ist entscheidend, in welchem (Verwandtschafts-)Verhältnis Sie zum Erblasser bzw. Schenkenden 
stehen. Je näher man sich ist, desto weniger Steuer soll anfallen - so der Wille des Gesetzgebers. Aber na-
türlich ist auch der Wert des Erwerbs entscheidend, wobei gestaffelte Freibeträge die Höhe der Steuer redu-
zieren. 

Aber wussten Sie auch, dass Erblasser/Schenkender und Erbe/Beschenkter die Höhe der Steuerlast voraus-
schauend selbst beeinflussen können? Zwar nicht über den Steuersatz, jedoch über den Wert des übertrage-
nen Vermögens. Wer frühzeitig plant und sein Vermögen Stück für Stück weitergibt (Stichwort: Zehnjahres-
frist), kann die gesetzlichen Freibeträge optimal ausnutzen. Dies kann insgesamt zu einer Reduzierung der 
Steuer führen - im Idealfall auf null. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen schnellen Überblick über  
Steuerklassen, Freibeträge und Steuersätze. Das sind die wesentlichen Faktoren, die - in  
Abhängigkeit vom Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser - den Steuerbetrag beeinflus- 
sen. Bei individuellen Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


